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Sonnabend den 5. Januar.
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Bekanntmachungen des KönigL Landrath-Amtes.
�M: U Das Schießen von Fafanen betreffend.

Seit Emanation des Gesetzes vom 31. October 1848, betreffend die Aufhebung des Jagdrechts
auf fremdem Grund und Boden und die Ausübung der Jagd, sind Concessionen für einzelne größere
Grundbesitzer zur Anlage von Fasanerien, welche vor dem Erscheinen jenes Gesetzes Hei der Künigi.
Regierung nachzusuchen waren, nicht mehr ertheilt worden, weil es zweifelhaft erfchien, ob nach der
gegenwärtigen Lage der Gesetzgebung die provinziellen Vorschriften in Betreff des Hegens und Schonens
der Fasanen noch in Kraft stehen oder nicht.

Nach einem Erkenntnisse der Königi. Kreis-Gerichts-Commissson in Tost vom 15. December pr.�
in 2. Instanz von dem Königi. Appellations-Gericht in Ratib or unter dem 13. Januar d. J. bestätigt,
ist neuerlich das Schießen dreier Fasanen auf gepachteten Jagdrevieren in der Nähe einer Fasanerie mit
10 Thln pro Stück bestraft worden, und zwar, da Fasane hier in Schlesien nicht zu den jagdbaren

Thieren gehören, indem die §§. 31. 36. Th. 2 Tit. 16 A. L.-R. verordnen, daß durch besondere Gesetze
und Verordnungen resp. die Gesetze einer jeden Provinz bestimmt werde, was zu den jagdbaren Thieren
gehöre, und nach den Circular-Verordnungen vom 15. April 1774  Korn�sche Witten-Sammlung Bd. 14
S. 162! und 13. October 1774  Kr. Edict.-S. Bd. 14. S. 139! Jedermann untersagt ist, Fasane zu
fangen oder zu schießen bei Vermeidung einer Strafe von 10 Thl"r. für einen Fasan, es wäre denn,
daß er in der Gegend eine Fasanerie selbst unterhielte, und die Fasane ins Freie aussehn, dieser Aus:
nahmefall aber vom Angeschuldigten nicht behauptet ist, auch die Behauptung des Angeschuldigten, daß
jene Circ.-Verordnungen durch das Gesetz vom 3-1. October 1848, Gesetzsaknrnluirg S. 343, aufgehoben
worden, unrichtig ist, indem dieses Gesetz nur das Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden und alle
diesem Gesetze entgegenstehenden allgemeinen und besonderen Bestimmungen aufhebt, also keinesweges
einem Grundeigenthümer und Jagdberecljtigten das« Recht einräuant, die nach den allegirten §§. 31. 36
2. 16 L.-R. und den beiden Eier-Verordnungen vom 15. April und 15. October. 1774 von der Jagd
ausgeschlossenen Thiere zu jagen, hiernach aber den Angeschuldigtekr die in der Erd-Verordnung vom
15. April 1774 gesetzte Strafe, von welcher dem Denuncianten dieser Verordnung gemäß ein Fitnftlzeil
gebührt, treffen muß, und der Kostenpunkt durch §. 178 des Gesetzes vom 3. Januar 1849 bestimmt
wird, der Angeschuldigte einer JagdpolizeikContravention schuldig und deshalb mit einer Geldstrafe von
30 Thlrn., welche mit 4/5 dem Königl Fiscus und mit Vz dem Fasanenmeister zuzufprecheth im Unver-
mögensfalle aber mit einer vierwöchentlichen Gefängnißstrafe zu belegen und die Kosten der Untersuchung
zu tragen: Namslau", den 29. December l855. ·

M 2] Das Kreis-Krankenhaus betreffend.
» Das Krankenhaus hat, während so Viele mit äußeren Scbäden zu Behandlung kornrnenHdiesz

sWßte Noth um alte Leinwand. Es wird daher recht dringend um folche mit dem Beme1«ken;geb.eten,
Dsß von Seiten des Landes noch keine geschenkt worden ist.
«« Gleichzeitig wird bekannt gemacht, daß die Kranken nicht in einem so grenzenlos utyjfeinen Bus�
3:31:51 cägeäegfiretf wedrden dürfenf einig daß »dåefelben, wenn es ferner geschieht, zurückgesrlzszicktiioder auf

� ern en geremcg wer en um en.   · .
Varus-taki, den 2. Januar 1856. «« " &#39;·««««·"«"""«  �°
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M 3] Die Hausirgewctdefsiizsne betre�enb.
Die Ortsgerichte werden angewiesen, diejksfüstias Jahr 1855 abgelaufenen Hauiirgewerbcscheiiie

den Jnhabern sogleich jetzt abzunehmen, die Hausirgeweedesteuer für das Jahr 1806 fpspkk von de«
Haustrgewerbetretbenden einzuziehen und mit den Steuern für den laufenden Monat zur Kreis-Steuer-
Kasse abzuführem Namslau, den 4. Januar 1856.
M 4] Mit Bezug auf meine sreisblathVerfiigung vorn 22. December c. No. 51, betreffend das
ungesetzliche Herumtreiben der vielen Bettler, hat die OrtssPolizeisVerwaltung von Gr.-Steinersdorf
dieselbens Anordnungen wie Grambschütz getroffen, und ersuche, derselben ebenfalls ihre Von dort aus
vagabondirenden Bettler zuzusenden.

·" Namslau, den 24. December 1855.
.125] Bestrafuxjugeiu

I. Durch ergangene Erkenntnisse des hiesigen Königi. Kreis-Gerichts sind:
i! Die Wittwe Elisabeth Wiszgnanek aus Wenziowitth wegen schwerer Hehlerei, zu 1 Jahr

Gefängniß, Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter Polizei-
Aufsicht durch 1 Jahr; �

2! der Gärtner Anton Nitzko aus Wallendorf, 32 Jahre alt, wegen schweren Diebstahls, zu
2 Jahre 1 Monat Zuchthaus und Stellung unter Polizei-Aufsicht durch 3 Jahre;

3! der Knecht Johann Grußka aus Glausche, 23 Jahre alt, wegen drei einfacher Diebstähle, zu
3 Monaten Gefängniß, Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung
unter Polizei-Aufsicht durch 1 Jahr;

4! der Kretschmer Johann Mikolay aus Wallendorf, wegen Diebstahls, zu 1 Monat Gefängniß,
Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter Polizei-Aufsicht,
beides durch 1 Jahr; _

5! Der Tagearbeiter Johann Grünig aus Schmograu, wegen schweren Diebstahls und der Bei-
legung eines ihm nicht gebührenden Namens, zu 1 Jahr 1 Monat Gefängniß, Untersagung der
Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter PolizeisAufsicht durch 2 Jahre;

6! der Einlieger Franz Surawa aus Buchelsdorf, wegen Diebstahls, zu 3 Wochen Gefängniß,
Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter Polizei-Ausficht,
beides durch 1 Jahr;

7! der Einlieger Gottlieb Ackermann aus Altstadt, wegen Diebstahls, zu 6 Wochen Gefängs
niß, Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter Polizei-Aufsicht,
beides durch 1 Jahr;

8! der Jnwohner Jakob Klunski, alias Haballa aus Gr.- Steinersdorf und der Häusler Johann
Morstzinnek aus Strehlitz, wegen Diebstahls, ersterer zu 6 Monaten, letzterer zu 6 Wochen
Gefängniß, beide mit Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter
Polizei-Aufsicht durch 1 Jahr; «

II. Durch ergangenes Erkenntniß des Königi. SchwursGerichts zu Brieg ist:
9! Der Jnlieger Carl Mokros aus Simmelwilz wegen Diebstahls, zu 5 Jahre 3 Monate Zucht-

haus und Stellung unter Polizei-Aufsicht durch 6 Jahre;
III. Durch ergangenes Erkenntniß des Königi. Kreis-Gerichts zu Trebnitz ist:

10! die Dienstcnagd Emilie Oertel aus Glausche, wegen Diebstahls, zu 6 Monaten Gefängniß,
Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte u. Stellung unter PolizeisAufsicht durch 1 Jahr;

IV. Durch ergangenes Erkenntniß des KönigL Kreis-Gerichts zu Oppkltl ift:
11! Die Einliegertochter Mariane Bespol aus Wallendors, wegen einsachen Diebstahls, zu 6 Mo-

naten Gefängniß, Untersagung der Ausübung· Der bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter
PolizeisAufsicht durch 1 Jahr;

V. Durch ergangenes Erkenntniß des KönigL Kreis-Gerichts zu Wartenberg ist:
12! Der ehemalige Kutscher August Schimanski aus Reichen, wegen einfachemDiebstahls und Land:

streichens, zu 2 Jahre l Monat Zuchthaus und Stellung unter PolizenAufncht durch 2 Jahre
verurtheilt worden. _

Jndem ich diese Bestrafungen hier-durch veröffentliche, weise- ich die betreffenden Dorfgerrchte
gleichzeitig an, die Stammrollen hiernach zu berichtigen.

Namslaszth den 3. Januar 1856.
TDer Königliche Landratlx Salice Genusses.
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Allgemeiner Anzeiger
Holz-Verkauf.nKünftigen Freitag, den 11. Januar c.� Vormittags von  Uhr an, sollen im hiesigen

SkqdpFoksten und zwar am Ellguther Rande ansangend und demnachst tm sogenannten Judenwin et,
folgend benannte Brennhölzm

2 Klaftern birkenes Knüpptlholz, 24 Klastern Terlenes Knüppelholz
411/2 Klastern kiesernes Knitppelholz. 1/2 Klaster aspenes K7nübpelholz,

1/2 Kloster sichtenes KnüpprlholÖ
öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkauft werden.

Namslau, den 4. Januar 1856. D e r M a g ist r a t.

Holzanfuhr - Verdingung. z A
Es soll die Anfuhr des zum Betriebe der hiesigen stådtischen Ziegelfabrik erforderlichen Holze-s

aus dem hiesigen Stadtsorsten, an den Mindestfordetnden vergeben werden.
Hierzu ist ein LititationssTermin auf den

10. Januar d. J« Donnerstag Vormittag 10 Uhr
in unserem Bureau angesetzt worden, zu welchem die Besitzer geeigneten Fuhrrverks eingeladen- werden
und in welchem die näheren Bedingungen aufgestellt werden sollen.

Naiv-Blau, den 4. Januar 1856. D e r M a g i st r a t.

Bekanntmachunkp
Das Pachtgeild pro 1855/56 für die Jagd aus dem zweiten städtischen Jagdbezirkh welcher die

Schanzetiäckey sämmtliche Grundstücke diesseits und jenseits des Walkeweges bis zu dem Wege nach
den Holzbrückety sowie die auf der linken Seite der Bernstädter Straße belegenen städtischen Aecker
und Wiesen umfaßt, soll vom 5. bis Ende Januar im repartirten Betrage vom Morgen 479 Pf. an
die betreffenden Jnteressenten aus unserem Polizei-Amte gezahlt werden. Von denjenigen, welcheait dem
anberaumten Termine die Beträge nicht einsordern sollten, wird angenommen werden, daß sie ihren
Antheil der hiesigen Armenkasse überlassen.

Namslau, den 4. Januar 1856.  e r M arg i st r a t.
Die Vertheilung der monatlichen A·rmenspenden-, H o I z: V e r k a u f.

· sowie der wöchentlichen Speisemarken findet heute Jrn Simmenauer Eichwaldd bei bei� Bude roter-
Sonnabend Nachmittag 3 Uhr statt. Die Haus· den Donnerstag den .10. Januar Vormittag von
wirthe wollen dies ihren bctheiligten Miethern an- 10 bis 12 Uhr folgende Holzsorten verkauft werden:
zeigen. Die Armen-Deputation. 24 Hausen Eichen-Schirrholz,

26 = eichene Pfähle und Thorsciulem
Holzverkaufs-Bekanntmachung. 23 Stück kichene Kcötzkk unt: Stöcke,

Montag, den 7. d. M» von Vormittag 10 bis Starb: 7 Haufe» Bkekjnhpsz»
mittag 2 Uhr, sollen in der Försterei Schmograu aus dem C Mann.
Forstbezirk Schmograu circa. 100 Klaftern Birken- und Kie- ��. »� - � �
fern-Scheit-, Knüppel- und Stockholzz ferner 150 vierspåm Die Arkende
nige Fuder kieferne trockene Durchforstttngsstangen und birkene « · «und kieferne schwacheszzan nnvgtuehsizkk gsgengtsichhanke J« ANY VMS NVTTVOUEV CVEUUHE �Ü Im«Zahlung an· den Meistbietenden verkauft werden. « P« C· a" ZU Yekpachtekk «»

Windtschmarchwttz den I. Januar 1856. Dorn. Gr.-Stetnersdorf, den 3. Jan. 1856.
Der KbnigL Obersbrster Vvsfeldh «

A » c t i » »» »» Seinen großen Vorrath
Dienstag, den 8. Januar d. J.,sz««:- geraycherter Schtpken

· Vormittags um 1072 Uhr, wird in dem empflehlt: A· Kktchspk Ü;
e »  aus der Kirchggffe gelegenen, dem Schuh- « Schlitten-Geläute
Macher Neun-am! SSVVJTIZCU HEUTC det Nschlaß mit Gürten, alle Arten Geschirre, Reitzeugh Seit·
der itnverehelrchtenHenrtette Peuckert, bestehend m» Ren, Und Fnhkpeitschekk sowohl in Fischbtity
m Beste« »KIEIVUNg3stUckkU» UUV Hsmsgkkslkhffhsfs als in Rohr; Neise-Utensilien, als: Koffer, Hut·
W- Vsssstlsch gegen sefeetsge Zehluvg verstesgett schnchtetn, Reis» und Getvtnschkn mit nnd ohne
West-s«- Schcpk un» alle in oaeres Fach schtonenven Arn«

Revision, den 2. Januar« 18563 » » kel empfiehlt: . Nu let,
Rande, AutttonssComtntssarttts v. c. Seiner, Täschner und Riemen-nistet.
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Eduard He er&#39;s aromatifche Schwefel-Seifc,
deren günstige Wirkung gegen autiibel rühmlichst bekannt ist, empfiehlt in 1/2 �Dadetetlä Stück 21/2 Sgr.

i. Strick Gebt. Jede« balsamxsche EBDNUSS-IEL-SEIFE
m" ist als ein höchst wohlthätigeQ verschönerndes und erfrischendes

Waschmittel anerkannt; sie ist daher zurlsrlangung und Bewahrung einer gesunden,
weißen, zarten »und weichen Haut bestens zu empfehlen und in gleichmäßig
guter Qualität stets cicht zu ·h�aben bei R. Wcclnnann in Nannslau.

Geb.-Anweis. 
3 Sgr.

.i-I _
Diejenigen Herren, welche Deputaiholz aus

dem Stadtwalbe erhalten, wollen gefälligst die
Holzzettel bei Herrn Kaufmann Hornifg abgeben
und aus der Ruckseite der Zettel bemerken, wo das
Holz hingefahren werden soll.

Hentfcheh Såtadtförsten
Ein Knabe rechtlicher Eltern, der Luft hat, Satt-

ler und Riemer zu lernen, findet ein Unterkommen
bei . C. Naßleiy

Sattler- und Riemermeisten

M« Schlitten-Gelaute TM
zu verschiedenen billigen Preisen werden verfertigt,
sowie alte wieder versilbert und reparirt bei

Carl Franck«
Giirtler und Bronces-2lirbeiter.

Pfannenkuehen
täglich frisch, empfiehlt: N. Stiegen

«�·-�T·- Photogöne -�-�-=-··
ätherisches Steinkohlen-Oel, ein neues, kräftiges
und billiges Leuchtrnateriah sowie auch Photo-
gönmLampen empfing eine neue Sendung und
empfiehlt billigst:

S. Meidiiey
Galanterie-, Kiirzwaareiiz Porzcllaiiz Glas»
Spiegel» Handfchnhez Gnmnii- nnd Winter-

Waareu-Haiidliiiig,
am Ringe, schräge über der goldenen Krone.

Die Jnnung der Feuer-Arbeiter zu Namslau
wird das NeujahrssQiiartiil den 14. Januar Wart!:
mittags 1 Uhr im bewußten Locale abhalten, wozu
jeder Mitmeister von Stadt und Land eingeladen
wird. Der Vorstand.

von Namslau nach Giesdorf eine KassensspAnrveis
sung von 25 Thalern verloren worden; sder ehrliche

Finder erhält bei Riickgabe derselben in der Exp.
d. Bl. eine gute Belohnung.

«
Am verflossenen Sonnabend ist auf dem Weg-c s

F. Hering. 
»Ist-T 
4 Stück

· in
einein �Bucht

l0 Sgr.
THE

Eine hochtragende Kuh
ist zu verkaufen bei

Maluche in der Deutschen Vorstadt.
Eine gute, wenn auch schon gebrauchte Man-

gel wird von Unterzeichnetem zu kaufen gewünschn
Ernst Weriieu

Daß ich jetzt in den! Hause des Schankwirths
Herrn Friedrich Scheurich am Markte, 1 Treppe
hoch, wohne, zeiXLich hierniit ergebenst an.

ünfchig, Schneidermeister.
[Vernriethung.] Eine Wohnung im zweiten

Stock, bestehend aus 2 Stuben mit nöthigein Bei·
gelaß ist zu vermiethen bei

LeMPiL Ziinniermeisteix
lVermiethungJ Eine freundliche Wohnung

nebst Alkove und Beigelaß ist zu verniieihen und
bald oder zu Ostern zu beziehen bei

Franz Krichlety Fleischernieisten
[Vermiethiing.] Eine freundliche Wohnung

vorn heraus nebst Zubehör ist zu vermiethen bei
-  ««  Sittctifcid .

Krakauer Straße No. 12.

_TEermietbung.] Krakauer jStraße No. 27 ist
ein Gewölbe nebst Stube und Zubehör zu vermie-
then und Ostern zu beziehen.

Zum Öffentlichen Tanzvergniigen auf Sonntag
den 6. d. Mts., ladet ergebenst ein:

F. Wohl, Easseti-er.

Sonntag, den 6. d. Mts., öffentliche?» Tanz«
vergniigen bei  «« Web!

»in".«der Deutschen Borstadt
Sonntag, den«»1««3?· d. Mts., wird bei mir ein

Voll� abgehalten« werden, wozu ich hiermit· erge:
benst einlade.-«· « Rrato�l,
 » Gastwirtb in Simmelwitz

C   e « rdi0701/0 w.
Sonntag, den l3. Januar: Theatervorstellunkf

Anfang Punkt, 7 fuhr. Der tllorslanL
H« Reelniungem Wechsel, Ouittungen«, P»r«osz·esJz-«Vollui·ael!·teii, Klage:

·Formularei, Executionsgefuchh LehrbriefhPrüfungsf eine, fowie Stahlfederm
alle Sorten Schteilv und Briefpapiere 2c. sind in hiesiger Buchdruckerei zu haben.

-- u -�. �._.----·
REdaetion, Druck und Max; von J. Hoffmann in Varus-lau.




